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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Düsseldorf
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 32
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 32 AL 453/04 ER
Datum 24.01.2005

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, bis zur Entscheidung in der Hauptsache
davon auszugehen, dass fÃ¼r die polnischen Arbeitnehmer der Antragstellerin zu 1)
bei der DurchfÃ¼hrung des Werkvertrages vom 17.12.2004 zwischen der
Antragstellerin zu 1) und der B Deutschland GmbH Ã¼ber die Auffahrung einer
Kohlenabfuhrstrecke im FlÃ¶z T1 T2 000.0 und einer weiteren Kohlenabfuhrstrecke
im FlÃ¶z T1 T2 000.0, jeweils in dem Bergwerk Ost in 00000 I,
Dienstleistungsfreiheit besteht. Der Antrag der Antragstellerin zu 2) wird als
unzulÃ¤ssig abgewiesen. Die Antragsgegnerin trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

GrÃ¼nde:

I.

Die Antragstellerin zu 1) ist ein polnisches Unternehmen mit Sitz in L/Q und einer
Zweigniederlasssung in G. N. Das Unternehmen der Antragstellerin zu 1) ist im
Bergbau tÃ¤tig, ebenso wie das Unternehmen der Antragstellerin zu 2) (mit
Firmensitz in H).

Die Antragstellerin zu 2) fÃ¼hrt Werkleistungen fÃ¼r die Deutsche Steinkohle AG
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im Bergwerk Ost â�� FlÃ¶z T1 â�� in I/X aus (Auftrag vom 15.12.2004). Es handelt
sich hierbei um einen Erweiterungsauftrag zu bereits bestehenden AuftrÃ¤gen und
WerkvertrÃ¤gen mit der Deutschen Steinkohle AG.

Zur ErfÃ¼llung dieses Auftrags â�� Auffahrung einer Kohlenabfuhrstrecke im FlÃ¶z
T1 T2. 000.0 und einer weiteren Kohlenabfuhrstrecke T2 000.0 jeweils im Bergwerk
Ost in I â�� will sich die Antragstellerin 2) der Dienste der Antragstellerin zu 1)
mittels Werkvertrag vom 17.12.2004 bedienen. Die AusfÃ¼hrung der
werkvertraglichen Leistungen ist jeweils vorgesehen fÃ¼r eine Zeit ab dem
11.03.2005 (FlÃ¶z T1 T2 000 0) und ab dem 28.09.2005 (FlÃ¶z T1 T2 000.0).

Im Rahmen der Vorverhandlungen zu diesem Werkvertrag wandte sich die
Antragstellerin zu 1) mit Schreiben vom 15.11.2004 an die Antragsgegnerin und
beantragte, aus GrÃ¼nden der Rechtssicherheit festzustellen, dass es sich bei den
TÃ¤tigkeiten, die Gegenstand des spÃ¤teren Werkvertrages sein sollten, um der
Dienstleistungsfreiheit fÃ¼r polnische Arbeitnehmer unterliegende TÃ¤tigkeiten
handelt.

Die Antragsgegnerin verneinte dies jedoch mit Schreiben vom 17.11.2004, da die
angegebenen Werkvertragsleistungen im Bereich des Tunnel- und Schachtbaus â��
wie z. Auffahrungsarbeiten und Streckenvortrieb â�� dem Baugewerbe zuzuordnen
seien und somit die fÃ¼r das Baugewerbe maÃ�geblichen Zulassungskriterien
gelten wÃ¼rden (keine Dienstleistungsfreiheit). Das Schreiben vom 17.11.2004
enthielt keine Rechtsmittelbelehrung.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 23.12.2004 gegen die Feststellungen der
Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17.11.2004 Widerspruch eingelegt.

Gleichzeitig hat sie Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im vorliegenden
Verfahren erhoben.

Unter Bezugnahme auf die mit dem Antrag vorgelegten Vertragsunterlagen der
Antragstellerin zu 1) mit der Antragstellerin zu 2) und die Einhaltung der vertraglich
vereinbarten Termine zur AusfÃ¼hrung der streitgegenstÃ¤ndlichen TÃ¤tigkeiten
ab MÃ¤rz 2005 machen die Antragstellerinnen (wegen ihrer Vertragsverpflichtung
gegenÃ¼ber der Deutschen Steinkohle AG) die EilbedÃ¼rftigkeit ihres rechtlichen
Anliegens geltend. Bei verspÃ¤teter Entscheidung Ã¼ber diesen Antrag drohten
hohe Vertragsstrafen bis hin zur KÃ¼ndigung des Vertrags bzw. der o.g. VertrÃ¤ge.
Zur BegrÃ¼ndung ihres Antrages verweisen die Antragstellerinnen auf die zu Ziffer
2.13 des Anhangs XII zum EuropÃ¤ischen Vertrag vom 16.04.2003 â�� Beitritt
Polens â�� getroffenen besonderen Regelungen zur FreizÃ¼gigkeit. Die hier
streitgegenstÃ¤ndlichen TÃ¤tigkeiten im Bereich des Bergbaus wÃ¼rden nicht
unter Ziffer 45.1 â�� 4 des NACE-Codes fallen, da diese nach Wortlaut und
Systematik nur TÃ¤tigkeiten des Baugewerbes umfassten, so auch die unter Ziffer
45.11 aufgelisteten "Abbruch-, Spreng- und Erdbewegungsarbeiten".

Die Auffahrung von Kohlenabfahrstrecken lieÃ�e sich demgegenÃ¼ber unter keine
der genannten TÃ¤tigkeiten subsumieren (so die Entscheidung der 23. Kammer des
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Sozialgerichts DÃ¼sseldorf vom 00.00.00000- Az.: S 00 AL 000/00 ER).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags wird auf den Antrag vom 23.12.2004
mit Anlagen Bezug genommen.

Die Antragstellerinnen beantragen im Wege der einstweiligen Anordnung
festzustellen,

dass die Antragsgegnerin bis zur Entscheidung der Hauptsache von der
Dienstleistungsfreiheit polnischer Arbeitnehmer zur DurchfÃ¼hrung des
Werkvertrages vom 17.12.2004 zwischen den Antragstellerinnen Ã¼ber die T2
000.0 und einer ca. 946 m langen Kohlenabfuhrstrecke im FlÃ¶z T1 T2 000.0,
jeweils in dem Bergwerk Ost in 00000 I auszugehen hat.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzuweisen.

ZunÃ¤chst sei der Antrag der Antragstellerin zu 2) als unzulÃ¤ssig abzuweisen, da
diese nicht Adressat der abgelehnten Zusicherung von Dienstleistungsfreiheit der
polnischen Arbeitnehmer der Antragstellerin zu 1) sei. Auf Grund der nach Â§ 288
Abs. 1 Nr. 3 SGB III erlassenen Verordnung Ã¼ber Ausnahmeregelungen fÃ¼r die
Erteilung einer Arbeitserlaubnis an neu einreisende auslÃ¤ndische Arbeitnehmer
(Anwerbestopp-Ausnahmeverordnung) vom 17.09.1998 sei das polnische
Unternehmen verpflichtet, Zusicherungen fÃ¼r die Erteilung von
Arbeitserlaubnissen der im Rahmen von WerkvertrÃ¤gen beschÃ¤ftigten polnischen
Arbeitnehmer einzuholen. Ein RechtsverhÃ¤ltnis dieser Art bestehe nicht
gegenÃ¼ber der Antragstellerin zu 2).

Im Ã�brigen sei der Antrag der Antragstellerin zu 1) abzuweisen, da bei Beginn der
Arbeiten erst im MÃ¤rz bzw. September 2005 eine EilbedÃ¼rftigkeit zumindest
fraglich sei (Antragserwiderung vom 14.01.2005).

Abgesehen davon wÃ¼rden die zwischen den Antragstellerinnen vertraglich
vereinbarten Arbeiten von dem NACE-Code erfasst, der Ausnahmen von der
FreizÃ¼gigkeit fÃ¼r TÃ¤tigkeiten des Baugewerbes einschlieÃ�lich verwandter
Wirtschaftszweige bestimmt. Zur Ã�berzeugung der Antragsgegnerin seien die
Vortriebs- und Sicherungsarbeiten, die im Rahmen der hier streitigen
Auffahrungsarbeiten anfallen, im weiteren Sinne dem Tunnelbau bzw. den Spreng-
und Erdbewegungsarbeiten zuzurechnen (so Sozialgericht NÃ¼rnberg, Urteil vom
21.09.2004 â�� S 5 AL 473/04). Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass nur
der reine Kohleabbau unter die o.a. Dienstleistungsfreiheit fÃ¤llt, nicht jedoch
Vortriebs- und Auffahrungsarbeiten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Vortrag
der Beteiligten im Antrag vom 23.12.2004 sowie der Antragserwiderung vom
14.01.2005 und den Inhalt des Verwaltungsvorgangs der Antragsgegnerin Bezug
genommen.
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II.

Der Antrag der Antragstellerin zu 1) ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Die Antragstellung der Antragstellerin zu 2) ist im Rahmen des hier zur KlÃ¤rung
anstehenden RechtsverhÃ¤ltnisses unzulÃ¤ssig, da die abgelehnte Zusicherung von
Dienstleistungsfreiheit fÃ¼r polnische Arbeitnehmer der Antragstellerin zu 1) fÃ¼r
eine TÃ¤tigkeit in Deutschland nur diese im VerhÃ¤ltnis zur Antragsgegnerin
betrifft. Die Antragstellerin zu 2) ist insoweit nicht Beteiligte; auf die zutreffenden
AusfÃ¼hrungen der Antragsgegnerin wird insoweit Bezug genommen.

Die Antragstellerin zu 1) hat demgegenÃ¼ber ein zulÃ¤ssiges
Feststellungsbegehren gegenÃ¼ber der Antragsgegnerin geltend gemacht.
Einstweilige Anordnungen sind gemÃ¤Ã� Â§ 86 Ab Abs. 2 Satz 2 SGB III auch zur
Regelung eines vorlÃ¤ufiges Zustandes in Bezug auf ein streitiges
RechtsverhÃ¤ltnis zulÃ¤ssig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung
wesentlicher Nachteile notwendig erscheint.

Der Erlass einer entsprechenden Anordnung setzt voraus, dass Anordnungsgrund
(Dringlichkeit bzw. EilbedÃ¼rftigkeit der Regelung) und Anordnungsanspruch
glaubhaft gemacht werden. Ein Anordnungsanspruch ist glaubhaft gemacht, wenn
das Begehren in der Hauptsache nach gebotener summarischer PrÃ¼fung mit
hoher Wahrscheinlichkeit Aussicht auf Erfolg hat. Beides ist im vorliegenden Fall zu
bejahen.

Die Dringlichkeit bzw. EilbedÃ¼rftigkeit des Antragsbegehrens ist von der
Antragsgegnerin zu Unrecht in Frage gestellt worden. Dies ergibt sich schon allein
aus dem Ablauf des anhÃ¤ngigen Eilverfahrens mit Antrag vom 00.00.0000,
Antragserwiderung vom 14.01.2005 und AktenÃ¼bersendung am 18.01.2005.

Ã�ber den Widerspruch der Antragstellerin zu 1) vom 23.12.2004 auf die streitigen
Feststellungen der Antragsgegnerin im Schreiben vom 17.11.2004 im
Hauptsacheverfahren liegt noch keine Entscheidung vor. Aus all dem folgt fÃ¼r
einen vertraglich vereinbarten Arbeitsbeginn am 11.03.2005 â�� angesichts
notwendiger weiterer vorbereitender TÃ¤tigkeiten im Vorfeld â�� glaubhaft eine
EilbedÃ¼rftigkeit der streitgegenstÃ¤ndlichen Regelung.

DarÃ¼ber hinaus ist auch ein Anordnungsanspruch fÃ¼r den Antrag der
Antragstellerin zu 1) gegeben. Wie in der AntragsbegrÃ¼ndung zur Ã�berzeugung
des Gerichts dargestellt , handelt es sich bei den lt. Werkvertrag vom 17.12.2004
auszufÃ¼hrenden TÃ¤tigkeiten zur "Auffahrung von Kohlenabfuhrstrecken im
Bergwerk Ost in I" um dem Bergbau zuzurechnende genehmigungsfreie
DienstleistungstÃ¤tigkeiten polnischer Arbeitnehmer.

Wortlaut und Systematik, der im NACE-Code 45.1-4 zum Sektor Baugewerbe
einschlieÃ�lich verwandter Wirtschaftszweige aufgefÃ¼hrten TÃ¤tigkeiten, lassen
eine Einordnung der Arbeiten zur Herstellung einer Kohlenabfuhrstrecke in einem
Bergwerk nicht zutreffend erscheinen. Insoweit wird Bezug genommen auf die
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AusfÃ¼hrungen im Verfahren S 00 AL 000/00 ER Sozialgericht DÃ¼sseldorf, die
vom 12. Senat des Landessozialgerichts NRW im Beschwerdeverfahren L 00 B 00/00
AL ER ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigt worden sind. Laut Entscheidung des
Landessozialgerichts ergaben sich dort keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine abweichende
Entscheidung von derjenigen der 23. Kammer des Sozialgerichts DÃ¼sseldorf.
ErgÃ¤nzend hierzu hÃ¤lt das Gericht die AusfÃ¼hrungen der Antragstellerin im
vorliegenden Antragsverfahren zur Systematik der NACE-Codes fÃ¼r stichhaltig:
Der Bereich des Steinkohlebergbaus ist mit Unterziffer 10.1 Gegenstand eines
eigenstÃ¤ndigen Abschnitts C im NACE-Code, wÃ¤hrend das hier diskutierte
"Baugewerbe" im Abschnitt F des NACE-Codes geregelt ist. Dieser Systematik
folgend fallen TÃ¤tigkeiten zur Herstellung von Kohlenabfuhrstrecken unter den
Abschnitt C des NACE-Codes und damit nicht in den Bereich F, fÃ¼r den der
Beitrittsvertrag fÃ¼r Polen vom 16.04.2001 BeschrÃ¤nkungen der FreizÃ¼gigkeit
nach Artikel 49 Abs. 1 EGV zulÃ¤sst (im Sinne von Ziffer 2.13 des Anhangs XII).
Diese Einteilung entspricht im Ã�brigen auch der unterschiedlichen Zuordnung
derartiger TÃ¤tigkeitsbereiche â�� Bergbau und Baugewerbe â�� im System der
Sozialen Sicherung in Deutschland.

SchlieÃ�lich hat das Gericht abzuwÃ¤gen, ob der Antragstellerin Rechtsschutz im
Wege der einstweiligen Anordnung zu gewÃ¤hren ist oder diese auf das
Hauptsacheverfahren verwiesen werden kann. Dabei sind die Belange der
Ã�ffentlichkeit und die der Antragstellerin gegeneinander abzuwÃ¤gen. Die
Anforderungen an den Anordnungsgrund sind allerdings geringer, wenn wie im
vorliegenden Fall der Erfolg in der Hauptsache wahrscheinlich ist. Den Interessen
der Antragstellerin wird im vorliegenden Fall Vorrang eingerÃ¤umt, da ein Abwarten
der Entscheidung in der Hauptsache allein durch Zeitablauf effektiven Rechtsschutz
nicht mehr gewÃ¤hrleisten kÃ¶nnte. Deswegen war auch in Kauf zu nehmen, dass
durch die einstweilige Anordnung das Hauptsacheverfahren jedenfalls teilweise
vorweggenommen wird (dazu u.a. Bundesverfassungsgericht DÃ�V 73, 133; OVG
NW in OVGE 27, 252).

Dem Antrag der Antragstellerin zu 1) war demnach stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197 a Sozialgerichtsgesetz in Verbindung mit
Â§ 155 Verwaltungsgerichtsordnung. Eine Quotelung der Kosten erschien im
Hinblick auf den geringfÃ¼gigen Teil des Unterliegens bezÃ¼glich der
Antragstellerin zu 2) nicht angemessen.

Erstellt am: 01.03.2005

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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